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Der Rat der Stadt Marl hat am 24.09.2015 beschlos-

sen, diesen Bebauungsplan im beschleunigten

Verfahren gemäß § 13 a BauGB ohne Umwelt-

prüfung (§ 13 a Abs. 3) zu ändern.

Die 4. Änderung wurde heute eingetragen.

            Marl, 6.10.2021

L.S. gez. Michael Bach

Allgemeiner Vertreter

              des Bürgermeisters

Die 4. Änderung dieses Bebauungsplanes hat

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom

11.10.2021 bis einschließlich 12.11.2021 öffentlich

ausgelegen.

 Marl,

Allgemeiner Vertreter

              des Bürgermeisters

Der Satzungsbeschluss der 4. Änderung dieses Bebauungsplanes ist mit

Bekanntmachung vom ___.___._____ im Amtlichen Bekanntmachungsblatt

der Stadt Marl Nr. __  vom ___.___._____ ortsüblich bekanntgemacht sowie

auf den Ort und die Zeit der Einsichtnahme gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

hingewiesen worden.

Die 4. Änderung dieses Bebauungsplanes ist mit dieser Bekanntmachung

rechtsverbindlich geworden.

      Marl,

Allgemeiner Vertreter

              des Bürgermeisters

Den berührten Behörden und sonstigen Trägern

öffentlicher Belange wurden gemäß § 13 Abs. 2 BauGB

bei der 4. Änderung dieses Bebauungsplanes

Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer

angemessenen Frist gegeben. Von der frühzeitigen

Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4

Abs. 1 BauGB wurde abgesehen.

              Marl,

Allgemeiner Vertreter

              des Bürgermeisters

Der Rat der Stadt Marl hat am ___.___._______

die     4. Änderung dieses Bebauungsplanes

gemäß § 10 Abs.1 BauGB in Verbindung mit § 1

Abs. 8 als Satzung beschlossen.

          Marl,

Allgemeiner Vertreter

              des Bürgermeisters

    Textfestsetzungen

 1.)  Umstellung des Bebauungsplanes auf die BauNVO 2017.

Innerhalb des Geltungsbereichs ist die Baunutzungsverordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786)

anzuwenden.

Soweit nichts anderes festgesetzt ist, gelten die Obergrenzen des § 17

BauNVO für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung.

4. Änderung gem. § 13a BauGB

Beteiligung der Behörden und
sonstiger Träger öffentlicher Belange

und öffentliche Auslegung  vom
11.10. bis zum 12.11.2021

Zusammenkopie der Blätter 2 und 3


